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Agenda

Kurzvorstellung TenneT

Rolle der ÜNB im EEG-Wälzungsmechanismus

Plausibilitätskontrollen der TenneT in der Rolle als ÜNB
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Vorstellung der TenneT Holding

Gesamtnetzlänge: ~ 21.000 km

Umspannwerke: 400

Versorgte Kunden: ~ 36 Mio.

Umsatz 2013 (exkl. EEG): 2,243 Mrd. €

Umsatz EEG 2012 10,950 Mrd. €

Beschäftigte: 2.600

Kennzahlen
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Vorstellung der TenneT Holding

• Zwei TSO – ein Unternehmen

• Verbindungen zu zehn 

Übertragungsnetzbetreibern

• Betrieb, Instandhaltung und 

Weiterentwicklung des Höchst-

spannungsnetzes in Teilen Deutschlands 

und der Niederlande

• Gesetzlicher Auftrag zum Netzausbau 

und sicheren Betrieb an Land und auf 

See

• Drehscheibe für Stromübertragung im 

Herzen Deutschlands und Europas

Europas erster transnationaler Übertragungsnetzbetreiber



Rolle der ÜNB im EEG-Wälzungsmechanismus
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Was ist ein Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)?

Ein Übertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet ein "sicheres, zuverlässiges 
und leistungsfähiges Energienetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu 
warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen" 
(EnWG, § 11).

Instandhaltung, Betrieb, 
Planung und Ausbau 
der Strominfrastruktur

Bereitstellung des                       
Netzzugangs für 

Stromhändler und -lieferanten

Sicherung der 
Systemstabilität 

Bereitstellung von                            
Regelleistung zur Vorbeugung von 

Stromengpässen

Betrieb der 
Höchstspannungsebene 

(220/380 KV)

Verantwortung

Engagement

Verbundenheit



Deutschland vernetzen

220/380/400 kV
9.980 km
Netzlänge

760 Mitarbeiter

220/380 kV
10.900 km
Netzlänge

1.300 Mitarbeiter

220/380 kV
3.331 km
Netzlänge

380 Mitarbeiter

220/380 kV
11.000 km
Netzlänge

950 Mitarbeiter

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber

720.03.2014 · BerlinFachgespräch Clearingstelle EEG
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Rolle der ÜNB
Einordnung innerhalb des EEG-Wälzungsmechanismus

EEG-
Umlage

Strom-
lieferung

Vergütung 
nach EEG

Mindest
vergütung
abzügl. vNE

EEG-
Anlage

HändlerHändlerLieferant (EVU)

Bundesweit einheitliche
EEG-Umlage 
auf Strompreis

HändlerHändleravNB

EndkundePrivilegierter
Endkunde

Strommarkt

Direkt-
vermarkt-

tung
Strom-

lieferung

Vermarktung
durch rÜNB

EEG-KontoÜNB
EEG-KontoÜNB

EEG-KontoÜNB
EEG-KontorÜNB

Horizontaler Belastungsausgleich

Vertikaler Belastungsausgleich

Kosten/Erlöse durch 
Vermarktung

Erlöse
durch Direkt-
vermarktung

Strom
-

börse

Auf Antrag: reduzierte 
EEG-Umlage 

auf Strompreis

Quelle: BDEW EEG-Umsetzungshilfe

Bezug zu VNB-
Plausibilitätskontrollen 
im Rahmen der EEG-
Einspeisung für ÜNB



Plausibilitätskontrollen der TenneT in der Rolle 
als ÜNB
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Plausibilitätsprüfungen
Grundsätzliches

Keine Schnittstelle zwischen ÜNB und Anlagenbetreiber

ÜNB-Plausibilisierungen wirken nur direkt auf VNB

Indirekte Auswirkung auf Anlagenbetreiber möglich
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Plausibilitätsprüfungen
Grundsätzliches
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Monatliche Plausibilitätsprüfungen

Monatsmeldungen <> 
Zeitreihen & Rchng.

• Forderung von 
Übereinstimmung von 
Energiemenge und 
Vergütung aus der elektr. 
VNB-Monatsmeldung mit 
gelieferten 
Energiemenge und 
Rechnung

• Bei Überschreitung von 
Toleranzen keine 
Auszahlung an VNB 

Direktvermarktungs-
meldung <> MM

• Analyse der Ø 
Benutzungsstunden aus 
DV-Meldung der VNB 
(ex ante Meldung der 
VNB an ÜNB am 9. WT 
für Folgemonat) mit 
gemeldeten 
Direktvermarktungs-
mengen

• Ggf. Clearing mit VNB 
bzw. Meldung an 
BNetzA

Zeitreihenverlauf

• Prüfung auf Konsistenz 
der Zeitreihenverläufe je 
Energieträger und 
Abgleich mit 
Hochrechnungen

• Ggf. Clearing mit VNB 
bzw. Meldung an 
BNetzA
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Jährliche Prüfungen

Zur Erstellung einer Jahresabrechnung Forderung an VNB zur Beibringung 
eines Testats und elektronischer Jahresmeldung zum 31. Mai eines Jahres 
für das Vorjahr
Bereitstellung von Vorlagen für Wirtschaftsprüferbescheinigungen 
(abgestimmt mit IDW) auf TenneT-Homepage
Jahresmeldung dient zur Erfassung der anlagenscharten Stamm- und 
Bewegungsdaten
Erfassung der JM erfolgt im EEG/KWKG-Portal der TenneT
Bereitstellung eines Excel-Tools zur Unterstützung der Datenerfassung
Pflicht zur Veröffentlichung der JM und Weiterleitung an BNetzA
Plausibilisierungen der JM
̵ Vorab-Prüfungen bereits im Excel-Tool
̵ Durch TenneT selbst nach Übermittlung der elektronischen JM

Testat & Elektronische Jahresmeldung
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Jährliche Plausibilitätsprüfungen
Auswahl Prüfungen zur elektr. Jahresmeldung

Marktprämien-
berechnung

Solar-
Selbstverbrauch

Volllaststunden

Direktvermarktung

Bemessungsleistung

Stamm- &
Bewegungsdaten

Plausibililsierungen
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Stammdaten

fehlerhafte Angabe zur Lastgangmessung und zur Regelbarkeit
̵ insbesondere PV-Anlagen > 100 kW
(wird vom Exceltool EEG-Jahresmeldung entdeckt)
̵ … die durch Zusammenfassung mit anderen Anlagen > 100 kW 
erreichen (alle Anlagen der „Gesamtinstallation“ müssen § 6 Abs. 1 
erfüllen)

fehlende Angabe Netzabgangsdatum und Netzzugangsdatum bei 
Netzbetreiberwechsel
Änderung des Anlagenschlüssels
Verwechslung Anschrift und Ort, fehlende Hausnummer
kein neuer Anlagenschlüssel für „zugebaute“ PV-Anlagen vergeben

Probleme in der Praxis
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Bewegungsdaten

falsche vNNE-Kategorie gemeldet
̵ ersten beiden Buchstaben nicht gleich mit Vergütungskategorie 
(wird vom Exceltool EEG-Jahresmeldung entdeckt)

Vergütungskategorie ist für IB-Datum der Anlage unzulässig
(wird vom Exceltool EEG-Jahresmeldung entdeckt)
̵ „BS“-Kategorie für Anlagen gemäß Übergangsbestimmung zu verwenden
̵ neuen Anlagenschlüssel für „zugebaute“ PV-Anlagen zu vergeben

Anlagen ohne Bewegungsdaten
̵ ggf. die für Anlage vergütungsrelevante Kategorie mit 0 kWh, 0 Euro 
Vergütung und 0 Euro vNNE melden

Probleme in der Praxis
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Vollaststunden

Vergleich Nettostromerzeugung mit max. physikalisch möglicher 
Stromerzeugung (Leistung * 24h/d * 365d/J,  bei PV 12h)
Grenzen der Vollaststundenanzahl nach Energieträger
̵ Wasser, Biomasse, Geothermie: 8.500h
̵ Gase: 4.000h
̵ Wind Onshore / Wind Offshore: 3.000h / 6.000h
̵ Toleranz bei Grenzwertüberschreitung: VLStdJ > (VLStdJ-1 * 1,05)
̵ Solar:

– Ø-h je PLZ-Region + 0,6h je Einspeisetag + 101h
– Akzeptanz von max. 320h mehr als Ø-Wert der PLZ-Region
– Bei nachgeführten Anlagen Verdopplung des o.g. Toleranzwertes
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Volllaststunden

fehlende Meldung des AB (im Vorjahr)
fehlerhafte Eigenablesung des AB
falsches Inbetriebnahme- / Außerbetriebnahmedatum
Umstellung rollierende Ablesung  Kalenderjahr
Hochrechnung zum 31.12. zeitlinear
Anlagenleistung in Stammdaten fehlerhaft angegeben (Zubau?)
zusammengehörige Anlagen falsch abgerechnet (fehlerhafte Aufteilung 
oder Verwechslung der Anlagen, falsch im EDM-System?)
nicht gemeldeter Zubau durch Anlagenbetreiber

(Überlastung von Biomasse-Anlagen, nachgeführte PV-Anlagen)

Gründe für fehlerhafte Volllaststunden
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Direktvermarktung

fehlende Übereinstimmung von monatlicher DV-Meldung und JM
̵ DV-Anlagen nicht in monatlicher DV-Meldung gemeldet
̵ DV-Anlagen in monatlicher DV-Meldung in falscher Vermarktungsform 
gemeldet
̵ DV-Anlagen in monatlicher DV-Meldung mit abweichenden 
Anlagenschlüssel gemeldet

fehlerhafte Berechnung Marktprämie
̵ fehlerhafte Höhe der Marktprämie in den einzelnen Monaten durch 
unzulässige Methode des Auffüllens der Leistungsstufen
̵ … dadurch zusätzlich falsche Aufteilung Festvergütung  Marktprämie 
(dadurch falsche MwSt.)
̵ Berechnungsfehler beim anzulegenden Wert

Probleme in der Praxis
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Bemessungsleistung

Bestimmung der Vergütungshöhe nach Bemessungsleistung (§18 EEG, 
gilt für alle Energieträger außer Solar)
Bemessungsleistung = ∑ erzeugte StrommengeJ / ∑ BetriebsstundenJ

Summe der Einspeisewerte aller Vergütungskategorien der zugeordneten 
Leistungsstufe darf die max. phys. möglichen Werte nicht überschreiten:
̵ Bsp.: Max-Wert für Leistungsstufe 150kW ist 1.314.000kWh für 2013 
(150kW * 365d/J* 24h/d)

Berücksichtigung bei unterjähriger erstmaliger Erzeugung von EEG-Strom 
oder Außerbetriebnahme!
Bei Aufteilung der Einspeisemengen auf Leistungsklassen 
Berücksichtigung von Direktvermarktung, Selbstverbrauch, Sanktionen
̵ Multiplikation der Einspeisemengen mit Faktor (0..1)
̵ Faktor = Festvergütungsmenge / Gesamtstrommenge
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Solar-Selbstverbrauch

Prüfung auf konsistente Bewegungsdaten mit Selbstverbrauch
̵ Einhaltung der Leistungsgrenzen von 30 kW (Inbetriebnahme < 
1.7.2010) und 500 kW (Inbetriebnahme > 30.6.2010)
̵ Leistungsgrenze gilt für die Summe der Modulleistungen, die nach § 19 
Abs. 1 EEG vergütungsmäßig fiktiv zusammenzufassen sind

Prüfung welcher Anteil des selbstverbrauchten Stromes die Grenze von 
30% der Gesamterzeugung unter- und überschreitet
̵ Gesamterzeugung im Kalenderjahr ist maßgebend!

Prüfung der Vergütungsfähigkeit für Selbstverbrauch
Keine Verwendung von separaten Anlagenschlüsseln für Selbstverbrauch
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Marktprämienberechnung

Marktprämie =   EV       – RW mit RW = (MWEPEX – PM)

Rekonstruktion des anzulegenden Wertes bei Jahresmeldungsprüfungen
Grundsätzlich ist anzulegender Wert im Kalenderjahr gleich
Zu beachten bei anzulegendem Wert:
̵ Entfall der erhöhten Anfangsvergütung bei Windenergieanlagen
̵ Unterschiedliche Gewährung von Boni bei Biomasseanlagen
̵ Zeitweilige Sanktionen bei Verstößen gegen das EEG
̵ Unterschiedliche Auslastung führt nicht zu monatlich verschiedenen 
Bemessungsleistungen und damit nicht zu verschiedenen EV
̵ Kein sukzessives „Auffüllen“ von Leistungsstufen

– Über Jahresverlauf wäre anzulegender Wert fallend
– Auswirkung auf MwSt.-Zahlungen, MP-Berechnungen

anzulegender Wert Referenzmarktwert



Christoph Schwarz
Referent für Erneuerbare Energien
Energiedaten- & Forderungsmanagement | Erneuerbare Energien

T  +49 (0) 921 50740-4651
E christoph.schwarz@tennet.eu

www.tennet.eu

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



TenneT ist der erste grenzüberschreitende
Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa. 
Mit ungefähr 20.000 Kilometern an Hoch- und 
Höchstspannungsleitungen und 36 Millionen 
Endverbrauchern in den Niederlanden sowie in 
Deutschland gehören wir zu den Top 5 der 
Netzbetreiber in Europa. 
Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung 
eines nordwesteuropäischen Energiemarktes 
und auf die Integration erneuerbarer Energie.
Taking power further

www.tennet.eu


